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Fristen (Fortsetzung)

Freistellungsverfahren
Die Bauvorlagen werden bei der Gemeinde eingereicht,
wenn der Bauherr die Durchführung des Freistellungsver-
fahrens wählt. Erklärt die Gemeinde nicht innerhalb von
1 Monat, dass ein Genehmigungsverfahren laufen muss, so
darf der Bauherr bei Vorliegen aller notwendigen Gutachten
und 1 Woche nach der Baubeginnanzeige bei der Bauauf-
sicht mit den Bauarbeiten beginnen. Erklärt die Gemeinde,
dass sie kein Genehmigungsverfahren fordert, so darf
schon entsprechend früher angefangen werden.

Zustimmungen im Genehmigungsverfahren
Bedarf das Bauvorhaben der Zustimmung bzw. des Be-
nehmens einer anderen Behörde oder des gemeindlichen
Einvernehmens, so gelten diese als erteilt – Fiktion –, wenn
sie nicht innerhalb von 2 Monaten unter Angabe von Grün-
den verweigert wurden – §§ 36 Abs. 2 BauGB und 72
Abs. 2 BauO NRW. Der Bauherr hat einen Rechtsanspruch
darauf, dass die Bauaufsicht die fehlenden Unterlagen zum
Zwecke der Genehmigung zurückfordert und verspätete
Negativbescheide nicht aufgreift. Diese Rechtslage gilt nicht
für Befreiungs- und Ausnahmetatbestände (Befreiung vom
Landschaftsschutz…).

BAUANTRAGSUNTERLAGEN

Die Bauprüfverordnung enthält eine nach Verfahren und
Bauvorhaben differenzierte Auflistung und Beschreibung
der einzureichenden Bauvorlagen mit den jeweiligen Anfor-
derungskriterien.
Zeichnungen dürfen alternativ farbig oder schwarzweiß un-
ter Verwendung der Zeichen der BauPrüfVO erstellt werden
und sind auf DIN A 4 zu falten.

Sollten Unterlagen nachgereicht oder geändert werden, so
sind diese Blätter mit dem neuen Erstellungsdatum und ei-
ner Übereinstimmungserklärung des Architekten zu verse-
hen (§ 7 BauPrüfVO). Alle Bauvorlagen müssen von einem
bauvorlageberechtigten Entwurfsverfasser unterschrieben

Formulare gemäß BauPrüfVO:

- Bauantrag / Antrag auf Vorbescheid
- Vorlage in der Genehmigungsfreistellung
- Bauantrag (Vorbescheid) für Werbeanlagen
- Antrag auf Grundstücksteilung /Negativzeugnis
- Antrag auf  Abbruchgenehmigung
- Baubeschreibung
- Betriebsbeschreibung (... gewerbliche Anlagen)
- Betriebsbeschreibung (für land- und forstw. Vorhaben)
- Formblätter ... Prüfung bautechnischer Nachweise)

sein, da ansonsten der Antrag zurückzuweisen ist. Zu den 
Bauvorlagern gehören auch ggf. einzureichende Gutachten. 
Den vom Bauherrn und Entwurfsverfasser unterschriebenen 
Antragsformularen für die unterschiedlichen Antragsverfahren 
sind die hier aufgeführten Unterlagen und Formulare in der 
angeführten Anzahl beizufügen.

Die Formulare sind im Schreibhandel, bei den Bauaufsichts-
behörden, direkt bei den Verlagen oder per Internet
erhältlich unter: www.kreis-guetersloh.de
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